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Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt vom 13.03.2001

1. Allgemeines

Die Kommission hat am 13.03.2001 den Entwurf einer Richtlinie über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt („Richtlinie“) vorgelegt. Die Richtlinie bezweckt die Durchsetzung der im Anhang aufgeführten gemeinschaftsrechtlichen Umweltvorschriften mit den Mitteln des Strafrechts. Hierfür sollen Sanktionen mit einem stärkeren Abschreckungseffekt gegen „umweltbelastende Tätigkeiten“ geschaffen werden
. Die Vorschriften der Richtlinie stellen hierfür Mindestanforderungen
 auf, die in den Mitgliedsstaaten beachtet werden müssen (vgl. Art. 1: „Mindestkatalog von Straftaten“). Die Richtlinie ist auf Erweiterung angelegt. Bei zukünftigen Rechtsakten der Gemeinschaft soll in den jeweiligen neuen Rechtstexten geregelt werden, ob und inwieweit strafrechtliche Sanktionen vorzusehen sind. 

2. Rechtsgrundlage

Die Kommission
 steht auf dem Standpunkt, dass ein gemeinschaftsrechtliches Umweltstrafrecht auf Grundlage des Art. 175 Abs. 1 EGV geregelt werden kann. Danach besteht kein Raum für einen Rechtsakt nach Art. 34 EUV, da der EU-Vertrag in seinen Art. 47 und 29 dem Gemeinschaftsrecht eindeutig Vorrang verleiht.     
3. Wesentlicher Inhalt des Richtlinienvorschlages 

a) Zu Artikel 3

Artikel 3 enthält eine Liste von Aktivitäten, die gegen Verpflichtungen aus dem Umweltschutzrecht der Gemeinschaft verstoßen.
 Im einzelnen: 

· Ableitungen von Kohlenwasserstoffen, Altölen oder Klärschlamm in Gewässern;

· Ablagerungen, Ableitungen oder Beseitigungen einer Menge von Stoffen in die Atmosphäre, in den Boden oder die Gewässer und Behandlung, Beseitigung, Lagerung und Beförderung sowie Aus- und Einfuhr gefährlicher Abfallstoffe;

· Beseitigung von Abfällen auf dem oder im Boden oder in Gewässern einschließlich des Betriebes einer Abfalldeponie;

· Besitz, Entnahme, Beschädigung oder Tötung von sowie Handel mit geschützten wildlebenden Tier- oder Pflanzenarten oder Teile davon;

· erhebliche Schädigung geschützter Lebensräume;

· Handel mit Stoffen, die zum Abbau der Ozonschicht führen;

· Betrieb einer gefährlicher Anlage, in der eine gefährliche Tätigkeit ausgeübt wird oder in der gefährliche Stoffe oder Zubereitungen gelagert oder verwendet werden. 

b) Zu Artikel 4

Danach haben die Mitgliedstaaten sicher zu stellen, dass bei Straftaten gemäß Artikel 3 sowie Beihilfe und Anstiftung zu diesen Straftaten wirksame, angemessene und abschreckende Sanktionen verhängt werden können. 

Nach Auffassung der Kommission ist es für die Durchsetzung des Umweltrechts der Gemeinschaft wichtig, dass künftig auch juristische Personen verantwortlich gemacht und überall in der Gemeinschaft mit wirksamen, abschreckenden und angemessenen Sanktionen belegt werden können (vgl. Erwägungsgrund 10). Artikel 4 lit. b) sieht daher vor, dass hinsichtlich natürlicher und juristischer Personen die Mitgliedsstaaten in angemessenen Fällen Maßnahmen zum Ausschluß von öffentlichen Zuwendungen oder Hilfen, vorübergehende
oder ständige Verbote von Handelstätigkeiten, oder die richterliche Aufsicht bzw. eine richterlich angeordnete Auflösung vorsehen.

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit trifft diese Richtlinie keine Regelungen im Bereich der Ermittlungsverfahren, der Strafverfolgung und des Strafverfahrens. Nach der Begründung des Richtlinienentwurfes soll es den Justizbehörden der Mitgliedstaaten obliegen, zu entscheiden, ob sie die Straftaten nach Artikel 3 in jedem Fall zu verfolgen sind, oder ob sie Möglichkeiten zum Absehen von Strafe in Fällen von geringerer Bedeutung vorsehen, in denen die Auswirkungen auf die Umwelt vernachlässigt werden können.

4. Stellungnahme

In seiner Stellungnahme vom 05.07.2001 fordert der BDI die Kommission auf, den Vorschlag zurückzuziehen. Zur Kritik im einzelnen:

· Keine Rechtsgrundlage: Insbesondere ist Art. 175 Abs. 1 EGV keine geeignete Rechtsgrundlage, da sich diese Vorschrift nicht auf das Strafrecht bezieht. 

· Aus deutscher Sicht besteht insoweit kein Bedürfnis nach einer gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift: Nach dem Willen des Bundesgesetzgeber hat Deutschland das „schärfste Umweltstrafrecht der Welt“. Die Durchsetzung des Umweltrechts der Gemeinschaft ist in Deutschland damit hinreichend gewährleistet (Art. 5 Abs. 2 EGV: Subsidiaritätsprinzip).       

· Unnötig komplizierten Regelungsmethode, die den verfassungsrechtlichen Anforderungen an Klarheit und Bestimmtheit von strafrechtlichen Vorschriften nach deutschem Verständnis nicht gerecht wird.

· Keine ausreichend bestimmten Definition der die Strafbarkeit begründenden Tatbestände, wodurch bei der Anwendung dieser Richtlinie und bei der Auslegung der die Strafbarkeit begründenden Tatbestände Unklarkeiten bestehen. Die Tatbestände sollten daher – z.B. durch Verweis auf die konkreten gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften – unbedingt konkretisiert werden.

· Die in Artikel 4 lit. b) getroffene Regelungen stoßen auf Bedenken: Eine Strafbarkeit juristischer Personen ist dem deutschem Strafrecht fremd. Unter Geltung des Schuldprinzips können strafrechtlichen Sanktionen nur gegen natürliche Personen in Betracht kommen. Das deutsche Umweltverwaltungsrecht ist in Verbindung mit dem Ordnungswidrigkeitenrecht (insbesondere § 30 OwiG) ausreichend, um die Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften zu gewährleisten. 

· Die in Art. 4 lit. b) aufgezählten Sanktionen sind dem deutschem Strafrecht fremd: Die Kommission hat keinen Nachweis dafür geführt, dass die in Artikel 4 lit. b) vorgeschlagenen Sanktionen gegenüber den „klassischen Instrumentarien“ (Geldbuße, verwaltungsrechtliche Sanktionen) eine bessere Rechtsdurchsetzung gewährleisten.
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�	Siehe Erwägungsgründe 4 und 5  	


� 	Siehe Art. 176 EGV


� 	Arbeitspapier der Kommission vom 07.02.2001, SEK(2001)227


� 	Soweit die in Artikel 3 aufgeführten Aktivitäten durch das Gemeinschaftsrecht per se verboten sind, sollen die Straftatbestände nach dem Willen der Kommission als abstrakte Gefährdungsdelikte ausgestaltet werden. 


� 	vgl. §§ 153 ff. StPO 
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